
 

 
 

Änderungsbekanntmachung 
zur Wahlbekanntmachung zur Direktwahl vom 23.04.2026  

zu Nr. 4 (Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen) 
 

 
Gemäß § 45 d Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) vom 28. Januar 
2014 (Nds. GVBl. S 35) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des NKWG vom 28. April 
2026 (Nds. GVBl. Nr. 30) ist die Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge für die Direktwahl auf den 
69. Tag vor der Wahl festgelegt worden. 
 
Folglich sind die Wahlvorschläge für die Direktwahl möglichst frühzeitig, spätestens aber bis 
 

Montag, den 06.07.2026, 18:00 Uhr, 
 

beim Wahlleiter der Samtgemeinde Bevern, Angerstraße 13 A, 37639 Bevern, einzureichen. 
 
 

gez. Bonefeld 
 

Samtgemeinde Bevern 
Der Samtgemeindewahlleiter 

Landkreis Holzminden 

Mitgliedsgemeinden: 

Bevern, Golmbach, Holenberg, Negenborn 

37639 Bevern, 07.05.2026 
Angerstraße ( Rathaus ) 

Telefon : ( 0 55 31 ) 99 44-0 

Telefax : ( 0 55 31 ) 99 44 50 

Bekanntmachungskasten Nr.    

Aushang vom  11.05.2026  

bis   20.07.2026  

abgenommen am     

durch      
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